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Vision goes reality 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiv als Radiologe medizinisch und unternehmerisch standortübergreifend 
gestalten können 

 
Das GMG und das Neue Berufsrecht als Motor für regionale und überregionale 

Expansions- und Konzentrationsprozesse 
 
 
Schlüsselthese: 
 
Mit dem neuen Berufsrecht können sich 
Radiologen jetzt zum ersten Mal offen ho-
rizontal und standortübergreifend  bun-
desweit vernetzen.  
 
Dadurch ergeben sich Kostenspareffekte, 
Spezialisierungsmöglichkeiten und GKV-
Steuerungsmöglichkeiten. 
 
Daneben ist es möglich, sich vertikal zu 
Diagnostik- und Therapie-Kompetenz-
partnerschaften mit Zuweisern im Bereich 
der Privatmedizin zu verbinden.  
 
Somit entsteht eine bisher nicht mögliche 
Integration von Abläufen, die die Prozess- 
und Ergebnisqualität optimiert, dem Pati-
enten dient und für den Beteiligten neue 
Vertriebswege und angemessene ökono-
mische Anreize und Freiräume schafft.  

Gesundheitspolitischer Auslöser 
 
Das GMG will die bisherigen, tradierten, 
abgegrenzten sektoralen Behandlungs-
strukturen aufbrechen. Ziel sind an 
Schnittstellen orientierte, neue Behand-
lungsabläufe, Aufdecken von Rationalisie-
rungsreserven und neue Anreizen in der 
Vergütung.  
 
Das Berufskonzept, bisher sehr auf Erhal-
tung von historischen Einnahmestrukturen 
und das Leitbild der Einzelpraxis abge-
stimmt, wird auf Druck des Gesetzgebers 
und jetzt auch mit Willen der Ärzte revolu-
tionär verändert. Es wird transparenter, 
flexibler, dynamischer rund wesentlich 
wettbewerbsorientierter.  
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KV und EBM – ein Auslaufmodell 
 
Im GMG wird klar darauf hingewiesen, 
dass spätestens 2007 – gerade für die 
Fachärzte – unmittelbare Vereinbarungen 
mit den Krankenkassen geschlossen wer-
den sollen.  
 
Der EBM wurde mit  
 
- Plausibilitätsprüfung, 
- Zeitvorgaben,  
- Festlegung des maximalen Einkom-

mens pro Zulassung vor Steuern von 
Euro 95.000,--  

 
bewusst unattraktiv gemacht.  
 
Neue, unmittelbar mit den Krankenkassen 
ausgehandelte Konzepte für die radiologi-
sche Versorgung größerer Regionen als 
neues Wettbewerbselement sind Wunsch 
des Gesetzgebers.  
 
Das kann nur dann zu einer Preissenkung 
führen, wenn  
 
- die unternehmerischen Einheiten grö-

ßer sind,  
- Investitionen umfassender genutzt 

werden können,  
- Verbilligungen bei Einkauf, Wartung 

und Betriebskosten entstehen und  
- sich gleichzeitig neue Märkte im Be-

reich der Privatmedizin im Sinne er-
weiterter, privater, zusätzlicher Absi-
cherung von GKV-Patienten oder 
durch selbst zu zahlende Früherken-
nung erschließen.  

 
 
MVZ – Symbol für neuartige  
Eigentümer- und Dienstleistungs-
Konstellationen 
 
Um die Monopolstellung der niedergelas-
senen, freiberuflich auf die Einzelpraxis 
festgelegten Ärzteschaft zu brechen, 
schuf man über das bundeseinheitlich gel-
tende Sozialrecht ein neues Versor-
gungsmodell nur für Kassenpatienten.  

Die Rechtsfigur des medizinischen Ver-
sorgungszentrums (MVZ) war eine Notlö-
sung des Bundesgesetzgebers, weil sich 
die Ärztekammern in der Vergangenheit 
weigerten, den Ärzten – entgegen dem 
Wunsch des Gesetzgebers – mehr stand-
ortübergreifende Kooperationsmöglichkei-
ten zu geben.  
 
Der Gesetzgeber griff zu einer Ausnahme-
regelung und schuf ausschließlich für das 
Kassenarztwesen das Rechtsmodell einer 
fachübergreifenden Gemeinschaftspraxis, 
die Angestellte haben kann und der auch 
nicht-ärztliche Gründer wie Krankenhäu-
ser oder Apotheker angehören können.  
 
 
Jeder kann indirekt mitmischen 
 
Grundidee ist, dass sich jeder Finanzin-
vestor aus Pharmaindustrie, Medizintech-
nik oder Bankwesen über ein von ihm er-
worbenes Krankenhaus nun eine Versor-
gungsstruktur im niedergelassenen Sektor 
aufbauen kann.  
 
 
Betriebsgesellschaft als Muster 
 
Zwar ist das MVZ ein nur für einen Stand-
ort fachübergreifendes Konstrukt. Die Ei-
gentümer können aber eine Betriebsge-
sellschaft bilden, die an mehreren Stand-
orten Infrastrukturen schafft. Sie können 
sich als Gründer an einer unbestimmten 
Anzahl medizinischer Versorgungszentren 
beteiligen.  
 
 
Merkmal „fachübergreifend“ 
soll fallen 
 
Um die Gründung dieser medizinischen 
Versorgungszentren zu erleichtern erwägt 
der Gesetzgeber bzw. das Gesundheits-
ministerium schon jetzt, im nächsten Jahr 
auf das Merkmal einer fachübergreifenden 
Leistungserbringerschaft zu verzichten.  
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Der Grund liegt darin, dass Kassenärztli-
che Vereinigungen versuchen, medizini-
sche Versorgungszentren, bspw. zwi-
schen Kardiologen und Gastroenterolo-
gen, zu verhindern mit der Behauptung, 
es sei nur eine Ausprägung der inneren 
Medizin.  
 
 
MVZ mit Angestellten –  
Wesentlich höhere Flexibilität 
 
Niedergelassene Ärzte können im Rah-
men der Bedarfsplanung ihre Zulassung 
einem MVZ zur Verfügung stellen und ihre 
Leistungen unter der Zulassungsnummer 
des MVZ abrechnen lassen. Darüber hin-
aus werden Ärzte zum ersten Mal als An-
gestellte an dieser neuen Rechtsfigur teil-
nehmen.  
 
 
Angestellte bei Personen- 
gesellschaften 
 
Eine Personengesellschaft muss nicht 
immer mit der Rechtsfigur des Partners 
ohne Kapital arbeiten. Das ist deshalb 
nachteilig, weil hier extreme Mitbestim-
mungs- und Einsichtsrechte in die Ge-
winn- und Verlustrechnung existieren.  
 
Da auch ein angestellter, zugelassener 
Arzt nun das volle Abrechnungsvolumen 
bekommen kann, ist dies ein wesentlicher 
Vorteil. Umstritten ist nur, ob der ange-
stellte Arzt auf ewig auf seine Zulassung 
verzichten muss und die Zulassung somit 
nicht wieder mitnehmen kann, wenn er 
nicht mehr als Angestellter arbeiten möch-
te.  
 
Wird der Arzt als Angestellter integriert, ist 
die Gesellschaft Inhaber der Zulassung. 
Sie bedient sich dann zur Erbringung der 
kassenärztlichen Leistung einer entspre-
chend qualifizierten Arztperson.  
 

MVZ an EBM / KV-Regeln gebunden 
 
Das MVZ ist bei der Abrechnung an den 
EBM bzw. das KV-System gebunden, so-
weit nicht direkte Abrechnungsmöglichkei-
ten mit der GKV gegeben sind.  
 
 
Krankenhäuser werden Nischen  
besetzen 
 
Hochtechnologische Leistungsbilder wer-
den der erste, zentrale Einstieg des Kran-
kenhaussektors in den niedergelassenen 
Arztbereich sein. Die ärztlichen Körper-
schaften wie die KV´en sehen das äußerst 
ungern, weil damit dem niedergelassenen 
Sektor keine weiteren Geldvolumen zur 
Verfügung stehen und der Punktwert 
durch die Erweiterung der Leistungsmen-
ge gedrückt wird.  
 
 
Neue Einkommensfelder  
– außerhalb der GKV – aufbauen  
 
Damit wird aber deutlich, wie wichtig es 
ist, Stabilität zu erreichen durch einen 
Ausgleich im privatmedizinischen Bereich.  
 
Dieser Bereich wird wachsen durch die 
Entscheidung des Gesetzgebers, jedem 
GKV-Versicherten eine private Zusatz-
versicherung zu gestatten. Gleichzeitig 
wird das Bewusstsein anspruchsvoller 
Gruppen der Bevölkerung (ca. 55%) 
wachsen, sich selbst eigenverantwortlich 
mit Prävention zu beschäftigen und Hoch-
technologie als Früherkennung einzuset-
zen.  
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Aspekte künftigen Punktwertverfalls 
 
1. Neu eingeführte und erhöhte Vergü-

tung für Psychotherapeuten 
2. Ost-West-Ausgleich 
3. Kosten für die Einführung und Unter-

haltung neuer Prüfausschüsse 
4. Kosten für neue Chipkarten 
5. Kosten für Qualitätssicherungsmaß-

nahmen der KV 
6. Neue Leistungsbilder im High-Tech-

Bereich und in der Onkologie, die in 
Zukunft vom niedergelassenen Sektor 
bezahlt werden sollen. 

 
 
Kompensation von Verlusten, Kosten-
senkung und neue Einnahmefelder 
 
Damit ergeben sich folgende Optionen: 
 
- Gemeinschaftspraxen bilden, die der 

EBM an einem Standort vertragsmä-
ßig begünstigt, 

- Kosten für Einkauf, Personal und Mie-
te senken, 

- privatmedizinische Leistungen kurativ 
und präventiv konsequent ausbauen. 

 
 
Zentraler Beschleuniger: 
Neues, standortübergreifendes,  
kooperatives Berufsrecht 
 
In Erkenntnis der neuen, strategischen 
Möglichkeiten für Krankenhäuser und 
Krankenkassen entstand innerhalb der 
Ärzteschaft die Einstellung, von der sehr 
geübten Defensiv- und Hinhaltetaktik ab-
zugehen. Die Konsequenz ist ein revoluti-
onäres, berufspolitisches, wettbewerbs-
orientiertes Berufsrecht.  
 
In allen offiziellen Publikation wie z. B. 
„Deutsches Ärzteblatt“ und „LÄK-Blätter“ 
wurde bisher jede umfassende Diskussion 
der neuen Möglichkeiten vermieden. Man 
hat Angst, dass die eigene Ärzteschaft so 
stark vor den Möglichkeiten erschrickt, 
dass sie weiterhin im alten Status quo 
verharrt.  

Das würde aber wiederum dem aggressi-
ven Modell des MVZ´s die Möglichkeit ge-
ben, weiteres Terrain zu erobern.  
 
 
Die neuen Rechtsregeln im Überblick 
 
17 Niederlassung und Ausübung der Praxis 
 

1. Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit 
außerhalb von Krankenhäusern einschließlich 
konzessionierter Privatkliniken ist an die Nie-
derlassung in einer Praxis (Praxissitz) gebun-
den, soweit nicht gesetzliche Vorschriften etwas 
anderes zulassen. 

 
2. Dem Arzt ist es gestattet, über den Praxissitz 

hinaus an zwei weiteren Stellen ärztlich tätig zu 
sein. Der Arzt hat Vorkehrungen für eine ord-
nungsgemäße Versorgung seiner Patienten an 
allen Orten seiner Tätigkeit zu treffen. 

 
 
§ 18 Berufliche Kooperation - Teilgemein-
schaftspraxis 
 

1. Ärzte dürfen sich zu Berufsausübungsgemein-
schaften – auch beschränkt auf einzelne 
Leistungen – zu Organisationsgemeinschaf-
ten, zu medizinischen Kooperationsgemein-
schaften und Praxisverbünden – Teilgemein-
schaften – zusammenschließen. 

 
2. Ärzte dürfen ihren Beruf einzeln oder ge-

meinsam in allen für den Arztberuf zulässi-
gen Gesellschaftsformen ausüben, wenn ih-
re eigenverantwortliche, medizinisch unab-
hängige sowie nicht gewerbliche Be-
rufsausübung gewährleistet ist. Bei berufli-
cher Zusammenarbeit gleich in welcher Form, 
hat jeder Arzt zu gewährleisten, dass die ärztli-
chen Berufspflichten eingehalten werden. 

 
3. Die Zugehörigkeit zu mehreren Berufsaus-

übungsgemeinschaften ist zulässig. Die Be-
rufsausübungsgemeinschaft erfordert einen 
gemeinsamen Praxissitz. Eine Berufsaus-
übungsgemeinschaft mit mehreren Praxissitzen 
ist zulässig, wenn an dem jeweiligen Praxissitz 
verantwortlich mindestens ein Mitglied der Be-
rufsausübungsgemeinschaft hauptberuflich tätig 
ist. 
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§ 23 a Ärztegesellschaften 
 

1. Ärzte können auch in der Form der juristischen 
Person des Privatrechts (Ärztegesellschaft) 
ärztlich tätig sein. Gesellschafter einer Ärztege-
sellschaft können nur Ärzte und Angehörige der 
in § 23 b Abs. 1 Satz 1 genannten Berufe sein. 
Sie müssen in der Gesellschaft beruflich tätig 
sein. Gewährleistet sein muss zudem, dass 
a. die Gesellschaft verantwortlich von einem 

Arzt geführt wird; Gesellschafter müssen 
mehrheitlich Ärzte sein. 

b. die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und 
der Stimmrechte Ärzte zusteht, 

c. Dritte nicht am Gewinn der Gesellschaft 
beteiligt sind, 

d. eine ausreichende Berufshaftpflichtversi-
cherung für jeden in der Gesellschaft täti-
gen Arzt besteht. 

 

2. Der Name der Ärztegesellschaft des Privat-
rechts darf nur die Namen der in der Gesell-
schaft tätigen ärztlichen Gesellschafter enthal-
ten. Unbeschadet des Namens der Gesell-
schafter können die Namen und Arztbezeich-
nungen aller ärztlichen Gesellschafter und der 
angestellten Ärzte angezeigt werden.  

 
 
§ 23 d Praxisverbund 
 

Ärzte dürfen, auch ohne sich zu einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft zusammen zu schließen, eine 
Kooperation verabreden (Praxisverbund), welche 
auf die Erfüllung eines durch gemeinsame oder 
gleichgerichtete Maßnahmen bestimmten Versor-
gungsauftrags oder auf eine andere Form der Zu-
sammenarbeit zur Patientenversorgung, z. B. auf 
dem Felde der Qualitätssicherung oder Versor-
gungsbereitschaft, gerichtet ist.   
 
 
Hinweis: 
Berufsrecht kann Vertragsarzt- bzw. 
Sozialrecht nicht aufheben! 
 
Es gilt bei der folgenden Darstellung dar-
auf zu achten, dass das bisherige Ver-
tragsarztrecht nicht durch das Berufsrecht 
geändert wird. Insbesondere gibt es nicht 
die Möglichkeit, für eine standortübergrei-
fende Berufsausübungsgemeinschaft die 
Zuschlagsregelung für Gemeinschaftspra-
xen des EBM zu beanspruchen.  

Der Begriff „Gemeinschaftspraxis“ ist 
der historisch, sozialrechtlich geprägte 
Begriff für einen Zusammenschluss an nur 
einem Standort, nämlich dem zugelasse-
nen Vertragsarztsitz.  
 
Das Besondere des Berufsrechts ist, dass 
nicht erschwerend hinzukommt, nur Ko-
operationsmodelle wie beim MVZ fach-
übergreifend bilden zu können.  
 
 
Schnelle, fachgleiche  
Verflechtungsmöglichkeit 
 
Jeder Radiologe kann sich an einer ande-
ren Praxis beteiligen, unabhängig davon, 
ob diese radiologisch, nuklearmedizinisch, 
neurologisch, kardiologisch oder gastroen-
terologisch geprägt ist. Jeder Arzt kann 
mit jedem Arzt fachgleich und fachüber-
greifend kooperieren, primär in den 
Rechtsformen BGB-Gesellschaft und 
Partnerschaftsgesellschaft.  
 
Bundeseinheitlich wird frühestens in 2 
Jahren die Rechtsmöglichkeit gegeben 
sein, sich auch mit den anderen Rechts-
formen wie GmbH, AG bundesweit im 
Rahmen des Berufsrechts zu bewegen.  
 
 
Horizontale, standortübergreifende, 
fachhomogene oder fachübergreifende 
Beteiligungsmodelle 
 
Wichtig ist zunächst die Möglichkeit unter-
nehmerischer Beteiligung von Ärzten, un-
abhängig von Praxisgebilden, in denen sie 
bisher ausschließlich tätig waren, an an-
deren Praxen.  
 
So können kapitalstarke Seniorpartner 
auch ohne unmittelbare Einbeziehung ih-
rer Mutter-Sozietät neue Beteiligungs-
strukturen schaffen. Mit oder ohne Kapital 
können sie ihr medizinisches Wissen, ihre 
Management-Kompetenz, ihre Behand-
lungsfunktion oder ihr Beziehungs-
Netzwerk in andere Praxen zu deren Nut-
zen mit einbringen.  



Broglie, Schade & Partner GBR, Postfach 1709, 65007 Wiesbaden 
   

- 6 - 
 

.../7 
   

 
 

Damit wird es möglich, Patientenströme 
im GKV-, PKV- und Selbstzahlerbereich 
umzusteuern, um jeweils modernste Gerä-
te oder neue Konzepte nutzen zu können.  
 
 
Ausgleich über Gewinnabreden 
 
Die notwendigen, ökonomischen Aus-
gleichspositionen werden innerhalb der 
jeweiligen Gewinnabreden geschaffen. 
Das geht allerdings nur dann, wenn die 
jeweils von diesen Entscheidungen betrof-
fenen Mutterpraxen und deren Partner ei-
nem solchen, strategischen Verhalten zu-
stimmen.  
 
 
Wachstumsfaktor: Außen-Sozietäten  
ohne Kapitalverschmelzung 
 
Ein sehr schnelles Mittel, zwischen ver-
schiedenen radiologischen Praxen eine 
gemeinsame, strategische Linie zu fin-
den sind so genannte „Außen-
Sozietäten“. Sie gestatten es, dass die 
verschiedenen Standorte mit ihren ideel-
len und materiellen Werten und ihren bis-
herigen Buchhaltungs- und Rechnungs-
systemen völlig unangetastet bleiben. Sie 
werden nur verbunden durch eine Sozie-
tät, die die beteiligten Praxen im Außen-
verhältnis gemeinsam auftreten lässt. 
Verschiebungen von Patientenströmen 
etc. werden durch Gewinnbeteiligungsme-
chanismen besonders gestaltet.  
 
 
Vorgezogene Praxisübernahmen 
 
Interessant ist, Praxen von Kollegen, die 
in den nächsten 5 Jahren aufgeben wol-
len, schon in eine solche Sozietät einzu-
binden.  

Man kann den Kollegen die Zusicherung 
geben, Investitionen und Vertretung für 
Urlaub und Fortbildung zu übernehmen. 
Damit kann man die Fiktion maximaler 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit mit 
den Vorteilen eines kooperativen, großen 
Netzwerkes verbinden.  
 
 
3-Monats Gemeinschaftspraxis bilden 
 
Wenn die jeweilige Praxis dann ihre Zu-
lassung aufgeben will, wird vorüberge-
hend für 3 Monate der Standort verlagert 
und eine weitere Gemeinschaftspraxis für 
einen kurzen Zeitraum gebildet. So kommt 
es nicht zur Ausschreibung des Praxissit-
zes. 
 
Unter diesem Aspekt kann sehr schnell 
ein Konzentrationsprozess für High-Tech-
Diagnostik entstehen, indem sich Radio-
logen, Nuklearmediziner, Neurologen, 
Kardiologen und Gastroenterologen zu-
sammenschließen.  
 
 
Selbstständig und kooperativ 
 
Sie können einerseits maximal selbst-
ständig bleiben, andererseits können sie 
neue Hochtechnologien gemeinsam er-
werben. Die Rechtsfigur der Außen-
Sozietät gibt hier ein Maximum an flexib-
len Gestaltungsmöglichkeiten, weil die 
Buchhaltungssysteme und die Gewinn-
strukturen der einzelnen Einheiten weiter-
hin als selbstständige Profitcenter geführt 
werden können.  
 
 
So wenig Bindung wie möglich 
 
Großzügige und flexible Kündigungsfristen 
ermöglichen eine Testphase des Zusam-
menwirkens, ohne dass durch Kapital-
verschmelzungs- und Gewinnverände-
rungsprozesse psychologische Hürden 
aufgebaut werden.  
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Als gleichberechtigte Filialkette kann man 
nun mit wesentlich höherer Marktnachfra-
ge im Rechtsverkehr auftreten. Das hat 
Bedeutung gegenüber Krankenhäusern, 
GKV-Krankenkassen, Privat-
Krankenversicherern und unter den As-
pekten Einkauf, Personalrekrutierung, 
gemeinsamer Geschäftsführer für mehre-
re Standorte etc.  
 
Man kann so Investitionen besser ausnut-
zen, früher an neuen Standorten investie-
ren oder auch durch die gemeinsame Ka-
pitalkraft besser Krankenhaus-Funktionen 
mit übernehmen.  
 
 
Selbstständige Profitcenter innerhalb  
einer Buchhaltung 
 
Bei einer solchen, gleichrangigen Außen-
Sozietät können die bisherigen Buchhal-
tungs-, Gewinn- und Verlust-Strukturen – 
wie schon erwähnt – weiter beibehalten 
werden. Sie werden nur in eine gemein-
same Steuererklärung eingestellt.  
 
Mit dieser einfachen Form von Zusam-
menarbeit kann man kooperative, regiona-
le oder überregionale Erfahrungen sam-
meln und stufenweise eine immer engere 
Zusammenarbeit ins Auge fassen.  
 
Gemeinsam im Markt entstehende Vortei-
le können über genau auskalkulierte, vor-
her definierte Gewinnverteilungsabspra-
chen ausgeglichen werden.  
 
 
Besser Misch-Kalkulation 
 
Auch können zwischen Radiologen, Neu-
rologen, Nuklearmedizinern, Kardiologen 
und OP-Praxen entstehende Vorteile aus 
GKV-Patientenströmen innerhalb der zivil-
rechtlichen Außen-Sozietät ausgeglichen 
werden.  
 
 

Eigentumsrechtliche Transparenz 
 
Die KV-Beziehungen der einzelnen Sozie-
täts-Partner bleiben davon unberührt. 
Durch die – nach dem Berufsrecht – nach 
außen tretende gemeinsame Eigentümer-
Verbund-Struktur wissen KV, Kranken-
kasse, Kammer, Patient und Öffentlich-
keit, dass hier ein standortübergreifender 
medizinischer Kompetenzverbund tätig ist.  
Denkbar wären dann genauer definieren-
de Kunstnamen wie  
 

„Interdisziplinärer Diagnostik- und 
Therapieverbund Nord-Westfalen mit 

folgenden Beteiligten: 
 

Radiologiepraxis 
Dres. med. Meier & Partner 

 

Kardiologiepraxis 
Dres. med. Herz & Partner“ 

 

etc. 
 

 
Vertikale, standortübergreifende  
Teilgemeinschaftsmodelle 
 
Neben den nun möglichen, bundesweiten 
Kettenstrukturen, basierend auf Techno-
logie, Qualitätsoptimierung und Investiti-
onskraft, entsteht die zentrale Nachfrage, 
nicht mehr allein aus dem GKV-Sektor, 
sondern immer stärker aus dem Bereich 
der Privat- und Zusatzversicherungen so-
wie in noch stärkerem Maße als bisher 
aus dem Bereich präventiver, selbst zu 
zahlender Früherkennung.  
 
Bisher gab es rechtlich keine Möglichkeit, 
standortübergreifend und in unbegrenzter 
Zahl neben der Praxis zusätzlich gemein-
same, ausgegliederte, auf bestimmte Leis-
tungen beschränkte Kompetenz-
Dienstleistungskonzepte zu gestatten.  
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Das ist jetzt mit der standortübergreifen-
den indikationsorientierten Teilgemein-
schaftspraxislösung möglich, beispiels-
weise zwischen Radiologie und  
- Neurologie 
- Chirurgie 
- Kardiologie 
- Gastroenterologie 
- Urologie 
- HNO 
- Zahnarzt 
- Hausarzt.  
 
Das Schild eines Hausarztes könnte wie 
folgt aussehen 
 

 
Gemeinschaftspraxis 

Dres. med. E. und K. Schmidt 
Ärzte für Allgemeinmedizin 

 

Praxistätigkeits-Schwerpunkte: 
Ganzheitliche Schmerztherapie 
Ganzheitliche Tumornachsorge 

 
Verbunden in standortübergreifenden. 

privatmedizinischen Berufsaus-
übungsgemeinschaften mit 

 
Prof. Dr. Scholz & Partner  

Radiologie 
 

Dres. med. Scherer und Messer  
Orthopädie / Unfallchirurgie 

 

Dr. med. Klar  
Augenarzt 

 
 
Die Vorteile dieser berufsrechtlich neuen 
Strategie liegen darin, die Kontakte, Moti-
vation und Koordination ärztlicher Grund-
versorgung in Anlaufpraxen zu koordinie-
ren mit den High-Tech Diagnostik- und 
Therapie-Möglichkeiten radiologischer 
Praxen im Bereich der privatmedizini-
schen Versorgung von PKV- und Selbst-
zahlerpatienten.  
 
Eine solche Kombination gestattet das 
Vertragsarztrecht allerdings nicht.  

Bisher gab es die Möglichkeit, in der 
Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft 
alle kassenärztlichen und privatmedizini-
schen Angebote eines Immobilien-
Standortes zu bündeln und somit sowohl 
kassen- wie privatmedizinische Akquisiti-
ons- und Leistungspotentiale in einer 
Hand zusammenzufassen.  
 
Praktiziert wurde das primär von großen, 
hausärztlichen Gemeinschaftspraxen, die 
auf einer Basis von 3-5 Zulassungen 
fachübergreifende Gemeinschaften mit 
Kardiologen, Gastroenterologen etc. bilde-
ten.  
 
Damit konnte durch das zivilrechtlich ge-
meinsame Gesellschafterverhältnis der 
Hausarzt an den oft gut bezahlten Dia-
gnostikleistungen im KV- und PKV-
Bereich partizipieren. 
 
Dieser Gedanke wird jetzt im Bereich der 
Privatmedizin perfektioniert durch die 
Möglichkeit, dass zusätzliche, getrennte 
Teilgemeinschaften – in unbegrenzter An-
zahl – Hausarzt und Facharzt ausgewähl-
te, radiologische Untersuchungen auf der 
Basis von Röntgen, CT, MRT, kurativ oder 
präventiv gemeinsam anbieten.  
 
Der Hausarzt kann so ausdrücklich zum 
wohnortnahen Diagnostik- und Therapie-
partner des Patienten in einem hausärzt-
lich-fachärztlichen Kompetenzverbund 
werden.  
 
Automatisch entsteht durch das gemein-
same Auftreten, die gemeinsame Schu-
lung des Personals und gemeinsame Bro-
schüren eine nachhaltig erweiterte Nach-
frage im Bereich PKV, PKV-
Zusatzversicherungen und selbst zu zah-
lender Medizin.  
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Die Rechnung sieht wie folgt aus 
 
 
Standortübergreifende, privatmedizini-
sche Berufsausübungsgemeinschaft 

 
Allgemeinpraxis Dres. med. Schmidt 

Norderstadt 
& 

Radiologische Praxis Dr. Klar  
& Partner, Süderstadt 

 
Rechnung 

 

Für eine auf eigenen Wunsch durchge-
führte Behandlung erlauben wir uns zu 

liquidieren 
 

Leistungserbringer :  
Dr,. Schmidt am ….  
GOÄ-Ziffer………..  ………Euro 
 
Leistungserbringer: 
Dr. Klar am ….,  
GOÄ-Ziffer………..  ………Euro 

 
insgesamt   ...........Euro 
 

Wir bitten um Überweisung auf unser 
gemeinsames Konto bei der APO Bank 

BLZ …  Kto.-Nr. … 
 

 
Die Gewinnverteilungs-Abrede der beim 
Finanzamt anzumeldenden, getrennten, 
zusätzlichen Heilkunde-Gemeinschaft lau-
tet sinngemäß:  
 
„Vom Überschuss der Gesellschaft erhält 
jeder Partner bspw. 1% als feste Gewinn-
zusage. Darüber hinaus erhält der jeweili-
ge Hauptbehandler von seiner höchstper-
sönlichen und mit den entsprechenden 
Qualifikationen versehenen Leistung 75% 
des abgerechneten und eingegangenen 
Umsatzes als Gewinnanteil.  
 
Der jeweils mitbehandelnde Partner erhält 
für Aufklärung, Koordination, Optimierung 
anteiliger Kosten 20% des Umsatzes sei-
nes Kompetenzpartners.  

Den überschießenden Restgewinn – nach 
Abzug der Kosten der Teilgemeinschaft – 
verteilen die Partner im Verhältnis ihrer 
getätigten Umsatzanteile.“  
 
 
Steuerliche Abklärung extrem wichtig! 
 
Steuerrechtlich werden diese Gewinnab-
sprachen höchste Aufmerksamkeit erfor-
dern, damit die Finanzverwaltung nicht zu 
dem Schluss kommt, es handele sich nur 
um wechselseitige Akquisevergütungen. 
 
Die Verrechnung der Kostenanteile in den 
mit in Anspruch genommenen Praxen und 
ihren Infrastrukturen erfolgt nach Rück-
sprache mit dem beteiligten Steuerbera-
ter, bspw. durch die Reduzierung von 
Gewinnanteilen von Partnern, die in Teil-
gemeinschaften additiv tätig sind.  
 
Für die Finanzverwaltung wird in der Beur-
teilung entscheidend sein, dass es zu ei-
nem gemeinsamen Handeln und zu einem 
gemeinsamen Gesellschaftszweck 
kommt. Dieser liegt nicht vor, wenn es 
verkürzt nur zu einer Art Provisionsab-
sprache kommt.  
 
Die Formulierung darf nicht lauten, dass 
für die Vermittlung eines Diagnose-
Auftrags der Hausarzt 20% des radiologi-
schen Umsatzes erhalten soll.  
 
 
Keine Heilkunde und 
Verstoß gegen das Berufsrecht! 
 
Eine solche Vereinbarung hätte keinen in-
tegrierten, gemeinsamen, prozessorien-
tierten Leistungsbereich zum Inhalt, son-
dern nur die Vergütung eines gewerbli-
chen Akquisitionsverhaltens. Gleichzeitig 
würde eine solche Absprache gegen das 
Berufsrecht verstoßen.  
 
Hier wird vom Berufs- und vom Steuer-
recht eine sehr exakte und genauestens 
einzuhaltende Terminologie, Dokumenta-
tion und Abrechnung verlangt werden.  
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Voranfragen durch Steuerberater 
oder Anwalt beim Finanzamt 
 
Die Gefahr liegt nicht nur in der Mehr-
wertsteuer, sondern auch in der Eingrup-
pierung eines solchen Verhaltens als ge-
werbliche Absprache. Dies könnte zur In-
fektion von ansonsten umsatz- und mehr-
wertsteuerfreien Umsätzen von Gemein-
schaftspraxen führen. Am besten sollte 
hier die jeweilige Vertragsgestaltung im 
Einzelfall durch Voranfrage beim Finanz-
amt abgesegnet werden.  
 
 
Großer Netzvertrag –  
oder Einzelverträge? 
 
Eine Radiologiepraxis könnte so mit bis zu 
100 Partnerschaften mit einem jeweiligen 
Umsatz zwischen 10.000,-- und 40.000,-- 
Euro sich neue und erweiterte Geschäfts-
felder erschließen.  
 
 
Entscheidend: 
Verhalten der Allgemeinärzte 
 
Die Grundidee von Teilgemeinschaften ist 
sinnhaft, weil sie zu einem Zusammenrü-
cken von Ärzten, die sich ergänzen, führt.  
 
Durch einen gemeinsamen Gesellschafts-
zwecks, gemeinsame Internet-Auftritte, 
gemeinsame Informationsmedien nach 
außen entsteht eine nachhaltige Bewusst-
seinslage für die jeweils medizinischen 
Möglichkeiten der Partnerpraxis.  
 
 
Unverzichtbar:  
Regionale Markenbildung 
 
Das verlangt eine kontinuierliche Informa-
tions- und Fortbildungsebene mit den 
Partnerpraxen. Die dort gewonnene medi-
zinische Sicherheit fließt in die Beratung 
der Patienten in ein erweitertes, innovati-
ves Spektrum im Bereich der Privatmedi-
zin ein.  

Gerade in einer älter werdenden Gesell-
schaft mit einer neuen Sensibilität für Ei-
genverantwortung kann hier das Element 
sinnhafter, wissenschaftlich abgesicherter 
High-Tech-Früherkennung perfekt einge-
setzt werden.  
 
Der entscheidende Durchbruch wird aller-
dings nur dann stattfinden, wenn sich die 
Menge der Allgemeinärzte diesem Er-
kenntnisweg nicht verschließt und ihn als 
sinnvollen, innerärztlichen Ansatz für mehr 
Kollegialität und besseren Patientennut-
zen sieht.  
 
 
Allgemeinärztliche Meinungsbildner  
gewinnen 
 
Aus diesem Grunde wird es immer wichtig 
sein, dass unabhängig von dem Angebot 
einer radiologischen Praxis zunächst erst 
einmal bei hausärztlichen Meinungsbild-
nern und dann über Vorträge in der Grup-
pe der Hausärzte Verständnis für solche 
Modalitäten gewonnen wird.  
 
Würden radiologische Praxen diese Mög-
lichkeiten mit anderen Facharztpraxen all-
zu schnell nutzen, ohne den Hausärzten 
die Möglichkeit zu geben, im Rahmen von 
Teilgemeinschaften sich daran beteiligt zu 
fühlen, könnte das sehr schnell zu solida-
rischen, emotionalen Boykott-
Aktivitäten führen.  
 
Ein entsprechendes Seminarangebot über 
hausärztlich-fachärztliche Zusammenar-
beit kann gemacht werden.  
 
 
Zusammenfassung 
 
Die neuen rechtlichen und damit verbun-
denen ökonomischen Möglichkeiten wer-
den alle nicht greifen, wenn es innerärzt-
lich nicht zu einem neuen, erweiterten Zu-
sammenrücken fachübergreifend und 
insbesondere fachärztlich/hausärztlich 
kommt.  
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Nur so kann die niedergelassene Ärzte-
schaft die Veränderungen als Chance be-
greifen und sich gemeinsam erfolgreich 
und aktiv gegen die konzentrierte Macht-
Struktur von GKV, Krankenhaus und Ge-
sundheitspolitik durchsetzen.  
 
H.-J. Schade 
Rechtsanwalt 
 

Weitere Informationen finden Sie im Inter-
net unter www.arztrecht.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per Telefax: 0611/1809518 
 

 

� Ich buche ein Hintergrundgespräch zum Preis von € 390,--, zzgl. MwSt. und ggf. Fahrtkosten-
pauschale 

 

� Ich buche einen Impuls-Workshop mit Kollegen zum Preis von € 850,-- zzgl. MwSt.  
        (2 ½ Stunden Vortrag, Fahrtkosten für fachärztliche Vernetzung und/oder hausärzt- 
        lich/fachärztliche Kooperation inkl.) 
 

� Ich/Wir haben Interesse an einer Betreuung zur Bildung eines regionalen, privatmedizinisches 
Netzwerkes 

 

� Kostenübernahme durch 
       (   ) Pharma                  (   ) Medizintechnik  
 

� Kosten werden mit Kollegen nach Köpfen geteilt 
 

� Einzelberatung – Teilgemeinschaftspraxis 
 

� Ich bitte um weiteres Informationsmaterial im Bereich ...................................... 
 

       (   ) MVZ         (   ) Gemeinschaftspraxis          (   ) Praxisabgabe        (   ) Strategieberatung 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
________________________________________________________________________________ 
Fachrichtung 
 
________________________________________________________________________________ 
Anschrift 
 
________________________________________________________________________________ 
Tel.   Fax 
 
________________________________________________________________________________ 
e-mail 
 
 
Unterschrift      Praxisstempel 
 
 


